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«Kostenfalle Alters- und Pflegeheim»
ist ein Thema, welches immer popu-
lärer wird, denn hohes Alter und die
damit oftmals verbundene Pflegebe-
dürftigkeit verursachen immer höhere
Kosten. Vor allem für vermögende Per-
sonen und deren Familien birgt diese
Tatsache grosse finanzielle Risiken.
Viele Pensionäre suchen deshalb nach
Möglichkeiten, ihr Vermögen vor dro-
henden Alters- und Pflegeheimkosten
zu schützen.

Früher oder später wird es für viele
pflegebedürftige Personen unumgäng-
lich, in ein Alters- oder Pflegeheim,
bei vereinzelten auch in eine private
Altersresidenz, einzutreten. Dies ver-
ursacht – je nach Pflegebedürftigkeit,
Einkommens- und Vermögenssitua-
tion – sehr hohe Kosten. Diese belau-
fen sich problemlos auf bis zu 100’000
Franken jährlich.

Gleiche Leistung, höhere Kosten
Da viele Heime einkommens- und ver-
mögensabhängige Taxen anwenden,
bezahlen vermögende Personen grund-
sätzlich deutlich mehr für ihren Pflege-
platz als weniger bemittelte Pensionäre
und Heimbewohner.

Die obligatorischen Leistungen der
Krankenkassen übernehmen von den
anfallenden Kosten lediglich einen
kleinen Teil. Sämtliche nicht versicher-
ten Leistungen und Aufwendungen für
Verpflegung, Betreuung und Unter-
bringung müssen vom Pflegeempfän-
ger selber getragen werden. Ansprüche
auf Ergänzungsleistungen und Hilf-
losenentschädigungen bestehen ab-
hängig von der finanziellen Situation.
Diese werden aber grundsätzlich erst
entrichtet, wenn das anrechenbare Ein-
kommen, wozu auch ein Vermögens-
verzehr zählt, praktisch aufgebraucht
ist.

Unterstützungspflicht
der Angehörigen
Falls diese Leistungen zur Deckung
der entstehenden Kosten nicht ausrei-
chen, kann der Staat vor einer Ausrich-
tung von Sozialhilfe sogar aufgrund
der gesetzlich verankerten «Unterstüt-
zungspflicht» auf Angehörige zurück-
greifen. 

Bei der Berechnung der Heimtaxe,
den Ergänzungsleistungen der AHV
und den kantonalen oder kommunalen
Zuschüssen behandeln die Behörden
bereits übertragene Vermögenswerte
an Nachkommen so, als ob diese teil-
weise noch vorhanden wären. Sie kön-
nen damit zwar die Vermögensübertra-
gung an die Nachkommen nicht mehr
rückgängig machen, aber doch ganz
oder teilweise verhindern, dass Heim-
bewohner von Subventionen profitie-
ren. Wer einen Teil seines Vermögens
oder eine Liegenschaft vor dem Heim-
eintritt auf die Kinder überträgt, ver-
ringert also seine Einkünfte, falls er
dafür keine entsprechende Gegenlei-
stung erhält. Die Behörden betrachten
dies als sogenannten «freiwilligen Ver-
mögensverzicht» und tun bei der Be-
rechnung so, als wäre das übertragene

Vermögen an die Nachkommen we-
nigstens zu einem Teil noch vorhan-
den. 

Unter Umständen bleibt bei einer
lang anhaltenden und intensiven Pfle-
gebedürftigkeit somit vom Besitz an
Vermögenswerten für die Erben nicht
mehr viel übrig, bzw. diese können so-
gar in die Mitverantwortung gezogen
werden, um anfallende Kosten zu tra-
gen. Daran stören sich viele vermö-
gende Personen, die dank sparsamen
Lebenswandels grössere Sach- und
Geldwerte aufgebaut haben. Sie möch-
ten ihre Ersparnisse gerne an die Nach-
kommen weitergeben, bevor Teile da-
von oder ihr ganzes Vermögen von den
Kosten für das Heim verzehrt wird.

Aus diesen und weiteren Gründen
stellt sich vielfach die Frage nach Lö-
sungen, um Vermögenswerte zu schüt-
zen. Es gibt viele Möglichkeiten dies
zu tun, aber welche ist die richtige? 

Nachhaltiger Schutz
der Vermögenswerte
Eine Standardlösung gibt es nicht, zu
individuell sind die Bedürfnisse und
Vorstellungen jedes einzelnen. The-
men wie Steuern, Einkommen, Ren-
ten, Vermögen, Schenkungen, aber
auch Erbvorbezüge, ehe- und erbrecht-
liche Regelungen, Generationenver-
träge und Stiftungsvarianten sowie
mögliche Versicherungslösungen müs-
sen in Betracht gezogen werden.

Um Vermögenswerte nachhaltig zu
schützen und die bestmögliche Lösung
mit allen Vor- und Nachteilen zu fin-
den, sollte möglichst frühzeitig eine
unabhängige und professionelle Pla-
nung erstellt werden. Dabei sollten die
ganz persönlichen und individuellen
Ziele, Wünsche und Bedürfnisse im
Mittelpunkt stehen und als wichtigste
Grundlage betrachtet werden..

NOTABENE

Kostenfalle Alters- und Pflegeheim

Zum nachhaltigen Vermögensschutz –
gerade auch für die Kinder – ist eine frühzeitige,
unabhängige und professionell unterstützte
Vermögensplanung unerlässlich.


